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 2. fordert Israel außerdem auf, die Änderung des äußeren 
Erscheinungsbildes, der demografischen Zusammensetzung, der 
institutionellen Struktur und des Rechtsstatus des besetzten syri-
schen Golan und insbesondere die Errichtung von Siedlungen zu 
unterlassen; 

 3. stellt fest, dass alle bisherigen oder künftigen Gesetzge-
bungs- und Verwaltungsmaßnahmen und -handlungen der Besat-
zungsmacht Israel, die eine Veränderung des Erscheinungsbildes 
und des Rechtsstatus des besetzten syrischen Golan zum Ziel ha-
ben, null und nichtig sind, eine flagrante Verletzung des Völker-
rechts und des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum 
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten86 darstellen und kei-
nerlei Rechtswirkung haben; 

 4. fordert Israel auf, davon Abstand zu nehmen, den syri-
schen Staatsbürgern im besetzten syrischen Golan die israelische 
Staatsbürgerschaft und israelische Personalausweise aufzuzwin-
gen, und von seinen gegen die Bevölkerung des besetzten syri-
schen Golan gerichteten Unterdrückungsmaßnahmen abzulassen; 

 5. missbilligt die Verletzungen des Genfer Abkommens 
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs-
zeiten durch Israel; 

 6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der ge-
nannten Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen und 
-handlungen anzuerkennen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung über die Durchführung die-
ser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 54/81 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/577)  

54/81. Umfassende Überprüfung aller Teilaspekte des Fra-
genkomplexes der Friedenssicherungseinsätze 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2006 (XIX) vom 
18. Februar 1965 und alle anderen einschlägigen Resolutionen, 

 insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 53/58 vom 
3. Dezember 1998, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Tätigkeit der Vereinten Nationen87, 

 bekräftigend, dass die Anstrengungen der Vereinten Nationen 
zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten, namentlich auch 
durch ihre Friedenssicherungseinsätze, unverzichtbar sind, 

 davon überzeugt, dass die Vereinten Nationen ihre Fähigkei-
ten auf dem Gebiet der Friedenssicherung weiter verbessern und 
die Wirksamkeit und Effizienz der Dislozierung ihrer Friedens-
sicherungseinsätze erhöhen müssen, 
 
87 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 1 (A/54/1). 

 in Anbetracht des Beitrags, den alle Mitgliedstaaten der Or-
ganisation zur Friedenssicherung leisten, 

 davon Kenntnis nehmend, dass zahlreiche Mitgliedstaaten, 
namentlich auch truppenstellende Staaten, Interesse daran be-
kundet haben, zur Arbeit des Sonderausschusses für Friedens-
sicherungseinsätze beizutragen, 

 eingedenk dessen, dass es auch weiterhin notwendig ist, die 
Effizienz des Sonderausschusses zu erhalten und die Wirksam-
keit seiner Tätigkeit zu steigern, 

 1. begrüßt den Bericht des Sonderausschusses für Frie-
denssicherungseinsätze88; 

 2. schließt sich den Vorschlägen, Empfehlungen und 
Schlussfolgerungen des Sonderausschusses an, die in den Ziffern 
43 bis 130 seines Berichts enthalten sind; 

 3. fordert die Mitgliedstaaten, das Sekretariat und die zu-
ständigen Organe der Vereinten Nationen nachdrücklich auf, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Vorschläge, 
Empfehlungen und Schlussfolgerungen des Sonderausschusses 
umzusetzen; 

 4. wiederholt, dass diejenigen Mitgliedstaaten, die in künf-
tigen Jahren Personal für die Friedenssicherungseinsätze der 
Vereinten Nationen stellen oder sich künftig für drei aufeinander 
folgende Jahre als Beobachter an der Arbeit des Sonderausschus-
ses beteiligen, auf schriftlichen Antrag an den Vorsitzenden des 
Sonderausschusses auf der darauf folgenden Ausschusstagung 
Mitglieder werden sollen; 

 5. beschließt, dass der Sonderausschuss im Einklang mit 
seinem Mandat seine Bemühungen um eine umfassende Über-
prüfung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedenssi-
cherungseinsätze fortsetzen, die Umsetzung seiner früheren Vor-
schläge überprüfen und über neue Vorschläge beraten soll, um 
die Kapazität der Vereinten Nationen zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben auf diesem Gebiet zu erhöhen; 

 6. ersucht den Sonderausschuss, der Generalversammlung 
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung einen Bericht über seine Tä-
tigkeit vorzulegen; 

 7. beschließt, den Punkt "Umfassende Überprüfung aller 
Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedenssicherungseinsät-
ze" auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung offen zu halten. 

RESOLUTIONEN 54/82 A und B 

A 

Auf der 71. Plenarsitzung am 6. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschiedet, 
auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/578)  

 
88 A/54/87. 




